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Regeste

Aufenthaltsbewilligung (Erläuterungsbegehren zum Einzelrichterurteil VB.2018.00728
vom 27. November 2018) | [Berichtigungsgesuch zum Entscheid des Einzelrichters der 4.
Kammer im Verfahren VB.2018.00728] Zuständigkeit des Einzelrichters (E. 1.1). Die
Berichtigung zielt auf die Beseitigung von Widersprüchen zwischen dem tatsächlich
Gewollten und dem im Entscheid Erklärten ab; unzulässig ist demgegenüber eine vom
ursprünglichen Entscheidwillen nicht gedeckte inhaltliche Abänderung oder Korrektur des
gefällten Entscheids (E. 1.2). Dem Gesuchsteller wurde entgegen seinem Dafürhalten im
Verfahren VB.2018.00728 nicht eine zu tiefe, sondern vielmehr aufgrund eines
Rechnungsfehlers eine um rund Fr. 13.- zu hohe Entschädigung ausgerichtet bzw. gewährt,
weshalb seinem Gesuch um Berichtigung der seine Entschädigung betreffenden
Dispositiv-Ziffer des dieses Verfahren abschliessenden Einzelrichterentscheids vom 27.
November 2018 zu seinen Gunsten nicht entsprochen werden kann; von einer Berichtigung
zulasten des Gesuchstellers bzw. einer solchen von Amtes wegen wird abgesehen (E. 2).
Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Gegen die Abweisung des Berichtigungsgesuchs ist dasselbe Rechtsmittel gegeben wie
gegen den Entscheid, dessen Berichtigung verlangt wurde, allerdings nur mit der Rüge, es
sei zu Unrecht auf Berichtigung verzichtet worden (Bertschi, Vorbemerkungen zu
§§ 86a–86d N. 27).

E. 4.1
Vor diesem Hintergrund sowie in Nachachtung des höchstrichterlichen Entscheids ist dem
Gesuch der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege und -vertretung nach § 16
Abs. 1 f. VRG [Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959, LS 175.2] teilweise
– nämlich soweit die Beschwerde das Bewilligungsgesuch des Beschwerdeführers 1 betrifft
– stattzugeben und diesen für das Verfahren VB.2018.00007 in der Person ihres
Rechtsvertreters ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.

E. 4.2
[...] Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer macht für das verwaltungsgerichtliche
Verfahren einen Aufwand von total 16,07 Stunden sowie Auslagen von Fr. 233.30 geltend.
Vom geltend gemachten Stundenaufwand entfallen 1,58 Stunden auf eine Besprechung mit
den Beschwerdeführern, die – mangels anderer entsprechender Aufwände nach dem
Rekursentscheid – nur dem Studium und der Besprechung des Rekursentscheids gedient
haben können; dieser Aufwand ist praxisgemäss im Rekurs- und nicht im



Beschwerdeverfahren zu entschädigen. Für die Lektüre des Verwaltungsgerichtsurteils vom
14. März 2018 sowie für die Meinungsbildung hinsichtlich dessen Weiterzugs, die
entsprechend als zur Tätigkeit des unentgeltlichen Rechtsbeistands im
Beschwerdeverfahren gehörig zu betrachten sind, wiederum ist dem Vertreter der
Beschwerdeführer ein Aufwand von lediglich 1 Stunde zu entschädigen bzw. der geltend
gemachte Aufwand von 2 Stunden um 1 Stunde zu reduzieren. Sodann erscheinen für das
Verfassen der Beschwerde (inklusive Recherche und Überarbeitung) insgesamt 8,5 Stunden
ausreichend, weil hierfür auf die Vorkenntnisse aus dem Rekursverfahren zurückgegriffen
werden konnte. Vom verbleibenden Rest ist schliesslich 1/4 für die als offensichtlich
aussichtslos einzustufenden das Aufenthaltsrecht des Beschwerdeführers 2 betreffenden
Aufwendungen in Abzug zu bringen. Somit ist der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer
für das verwaltungsgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 1'755.70 aus der Gerichtskasse
zu entschädigen. Hinzu kommt ein Mehrwertsteuerzuschlag von 7,7 %, da der zu
berücksichtigende Aufwand ausschliesslich im Jahr 2018 anfiel." C. A ersuchte am
2. November 2019 "[i]n eigener Sache" um Berichtigung der Dispositiv-Ziff. 4 im
verwaltungsgerichtlichen Urteil vom 27. November 2018 in dem Sinn, dass er "für das
Verfahren VB.2018.00007 mit Fr. 3'153.80 (inklusive Mehrwertsteuern) aus der
Gerichtskasse" zu entschädigen sei. Hierauf wurde das vorliegende Verfahren angelegt und
wurden die Akten des Geschäfts VB.2018.00728 beigezogen. Der Einzelrichter erwägt: 1.
1.1 Verfügungen und Rechtsmittelentscheide unterstehen der Erläuterung und Berichtigung
(vgl. dazu Martin Bertschi in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014
[Kommentar VRG], Vorbemerkungen zu §§ 86a–86d N. 24 ff.; einlässlich zum Ganzen
auch Martin Tanner, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden im Zivilprozess, in:
ZZZ 2017/2018 S. 3 ff.). Die Zuständigkeit hierfür liegt bei der Behörde, die den zu
erläuternden bzw. zu berichtigenden Entscheid gefällt hat, im vorliegenden Fall also beim
damaligen Einzelrichter der 4. Kammer des Verwaltungsgerichts (vgl. dazu VGr, 23. Mai
2019, EG.2019.00001, E. 1.1; Tanner, S. 14). 1.2 Als Berichtigung wird die Korrektur von
Fehlern bezeichnet, die nicht bei der Willensbildung der Behörde, sondern anlässlich der
schriftlichen Formulierung der ausgefertigten Anordnung unterlaufen sind (Bertschi,
Vorbemerkungen zu §§ 86a–86d N. 27; Tanner S. 10 f., auch zum Folgenden). Sie zielt
mithin auf die Beseitigung von Widersprüchen zwischen dem tatsächlich Gewollten und
dem im Entscheid Erklärten ab; unzulässig ist demgegenüber eine vom ursprünglichen
Entscheidwillen nicht gedeckte inhaltliche Abänderung oder Korrektur des gefällten
Entscheids. Das Dispositiv ist zu korrigieren, soweit ihm Redaktions- oder Rechnungsfehler
anhaften oder es (sinnentstellende) Kanzleiversehen aufweist. Eine erläuterungs- oder
berichtigungsbedürftige Entscheidformel kann namentlich dann vorliegen, wenn zwischen
Dispositiv und Erwägungen ein Widerspruch besteht. Befugt zur Einreichung eines
Berichtigungsgesuchs ist jede Person oder Behörde, die ein schutzwürdiges Interesse an der
Berichtigung hat. Das Gesuch ist innerhalb eines nach Treu und Glauben zu bestimmenden
Zeitraums schriftlich einzureichen (vgl. Bertschi, Vorbemerkungen zu §§ 86a–86d N. 25).
2. 2.1 Der Gesuchsteller ist zur Einreichung eines seine Entschädigung als unentgeltlicher
Rechtsbeistand betreffenden Berichtigungsgesuchs befugt; von den weiteren formellen
Anforderungen an ein solches ist sodann lediglich dasjenige der Einreichung innerhalb
eines nach Treu und Glauben zu bestimmenden Zeitraums nicht klar erfüllt, erging der
beanstandete Entscheid doch schon vor gut einem Jahr. Ob der Gesuchsteller die vor diesem
Hintergrund aufkommenden Zweifel an der Rechtzeitigkeit der Gesuchseinreichung mit



dem blossen Hinweis auf einen "längeren Auslandaufenthalt" zu zerstreuen vermag,
erscheint dabei fraglich. Wie es sich damit verhält, kann jedoch offenbleiben, da das
Berichtigungsgesuch – wie sich sogleich zeigt – ohnehin abzuweisen ist. 2.2 Entgegen dem
Gesuchsteller sind zwischen dem Dispositiv und den Erwägungen des Entscheids vom
27. November 2018 im Verfahren VB.2018.00728 keine Widersprüche auszumachen; hier
wie da wird ihm eine Entschädigung von Fr. 1'890.90 (inklusive Mehrwertsteuer) bzw.
Fr. 1'755.70 (exklusive Mehrwertsteuer) zuerkannt. In die Berechnung der ihm solcherart
zugesprochenen Entschädigung als unentgeltlicher Rechtsbeistand hat sich jedoch in der
Tat ein kleiner Rechnungsfehler eingeschlichen. So wird dem Gesuchsteller in
Erwägung 4.2 ein notwendiger Aufwand von insgesamt 8,5 Stunden für das Verfassen der
Beschwerde (inklusive Recherche und Überarbeitung) und einer Stunde für die Lektüre des
Verwaltungsgerichtsurteils vom 14. März 2018 sowie für die Meinungsbildung hinsichtlich
dessen Weiterzugs zugestanden. Bei einem Stundenansatz von Fr. 220.- ergibt dies eine
Gesamtforderung von Fr. 2'090.- (Fr. 220.- x 9,5 Stunden). Addiert man hierzu die
(gesamten) geltend gemachten Auslagen in Höhe von Fr. 233.30 (Fr. 2'323.30) und kürzt
das Ganze um einen Viertel für die als offensichtlich aussichtslos einzustufenden, das
Aufenthaltsrecht des damaligen Beschwerdeführers 2 (C) betreffenden Aufwendungen
(Fr. 580.83), resultiert ein Gesamtbetrag von Fr. 1'742.47 (exklusive Mehrwertsteuer) bzw.
Fr. 1'876.65 (inklusive Mehrwertsteuer). Dem Gesuchsteller wurde somit aufgrund eines
Rechnungsfehlers – augenscheinlich wurde von einem (um einen Viertel zu kürzenden)
Gesamtaufwand von 9,58 Stunden à Fr. 220.- statt 9,5 Stunden à Fr. 220.- ausgegangen
– eine um rund Fr. 13.- zu hohe Entschädigung für das Verfahren VB.2018.00007
ausgerichtet bzw. gewährt, weshalb seinem Gesuch um Berichtigung von Dispositiv-Ziff. 4
des dieses Verfahren abschliessenden Einzelrichterentscheids vom 27. November 2018 zu
seinen Gunsten nicht entsprochen werden kann. Von einer Berichtigung zulasten des
Gesuchstellers bzw. einer solchen von Amtes wegen wird in Anbetracht des Zeitablaufs seit
dem fraglichen Entscheid und der geringen Höhe des Fehlbetrags abgesehen. 3. Angesichts
des aufgezeigten Rechnungsfehlers rechtfertigt es sich vorliegend, aus Billigkeitsgründen
auf eine Kostenbelastung des unterliegenden Gesuchstellers zu verzichten und die
Gerichtskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (vgl. Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 13
N. 63 f.). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 VRG).
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